
Allgemeine Lieferbedingungen  EUCO Industriemesser GmbH 

 
1. Geltungsbereich 

1.1 Unseren sämtlichen Angeboten, Lieferungen und Leistungen liegen unsere Allgemeinen Lieferbedingungen zugrunde. 
Wir nehmen Bestellungen ausschließlich zu diesen Bedingungen entgegen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers oder von unseren Allgemeinen Lieferbedingungen abweichende oder ergänzende Bedingungen des 
Bestellers oder Abreden sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Dies gilt 
auch dann, wenn wir in Kenntnis der abweichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferungen vorbehaltlos 
ausführen. 

1.2 Mit der Erteilung eines Auftrages oder der Annahme von Leistungen erkennt der Besteller die Geltung unserer 
Allgemeinen Lieferbedingungen nicht nur für das betreffende Geschäft, sondern auch für alle zukünftigen Geschäfte 
an. 

1.3 Unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichem Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Sie gelten nicht 
gegenüber Verbrauchern. 

 

2. Angebote - Nebenabreden - Vertragsinhalt - Angebotsunterlagen  

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend in dem Sinne, dass ein Vertrag erst dann zustande kommt, wenn wir die Bestellung 
annehmen. Die Bestellung des Bestellers ist bindend. Wir sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem Besteller innerhalb dieser Frist den bestellten 
Liefergegenstand zuzusenden. 

2.2 Nebenabreden zu unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen sowie Vereinbarungen mit unseren 
Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. In Zweifelsfällen ist für den 
Vertragsinhalt ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 

2.3 Unseren  Angeboten  etwa  beigefügte  Unterlagen  (Abbildungen, Zeichnungen,  Maß-  und  Gewichtsangaben u.Ä.) 
behalten wir uns sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden 
und sind auf Verlangen oder, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben.  

2.4 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, kennzeichnen von uns in Katalogen oder sonstigen 
Veröffentlichungen in Text- oder Bildform (z.B. Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen) veröffentlichte Angaben 
die Beschaffenheit der von uns gelieferten Ware und ihre Verwendungsmöglichkeiten abschließend. Auch sonstige 
Angaben sind nicht verbindlich. Unsere Angaben stellen keine Haltbarkeits- oder Beschaffenheitsgarantie dar und 
entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Für einen Verwendungserfolg haften wir nicht. Wir behalten uns 
Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vor. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

2.5 Auskünfte und Beratungen hinsichtlich unserer Produkte erfolgen aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen. Die  
hierbei  angegebenen  Werte,  insbesondere  auch  Leistungsangaben,  sind  ermittelte  Durchschnittswerte. 
Eignungsprüfungen  der  gelieferten  Ware  und  die  Beachtung  von  Verarbeitungsvorschriften  werden  durch 
Auskünfte oder Beratungen nicht entbehrlich. 

 

3. Preise und Zahlung  

3.1 Unsere Preise gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, für die Lieferung ab Werk, jedoch ohne Fracht, Verpackung, 
Versicherung und Umsatzsteuer. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird von uns in jedem Fall mit dem am Tag der 
Leistung geltenden Satz zusätzlich berechnet.  

3.2 Die vereinbarten Preise beruhen auf den bei Vertragsabschluss geltenden Lohn-, Material- und Energiekosten. 
Erhöhen sich derartige Kosten bis zum Zeitpunkt der Leistung, dürfen wir einen im Rahmen des prozentualen Anteils  
dieser  Kosten  am  vereinbarten  Preis  verhältnismäßig  entsprechend  erhöhten  Preis  berechnen.  Auf Verlangen 
werden wir die Preiserhöhung nachweisen.  

3.3 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen und vorbehaltlich ausreichender Kreditwürdigkeit des Bestellers, sind 
unsere Leistungen spätestens 30 Tage nach ihrer Ausführung ohne Abzug zu bezahlen. Bei Überschreitung von 
Zahlungsfristen berechnen wir Verzugszinsen mit 9 Prozent p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach  §  288 Abs. 2 
BGB.  Die  Geltendmachung  eines  weiteren  Schadens  bleibt  uns  vorbehalten,  insbesondere  für sämtliche Kosten 
der Rechtsverfolgung. Unsere Außendienstmitarbeiter sind zur Entgegennahme von Zahlungen nicht berechtigt. 
Skonto-Zusagen gelten nur, falls sich der Besteller mit der Bezahlung früherer Leistungen nicht im Rückstand befindet.  

3.4 Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich 
zu mindern geeignet sind oder durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Besteller aus dem 
jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet wird, können wir nach unserer Wahl Vorauskasse oder Sicherheitsleistungen 
verlangen. Das gleiche gilt, wenn der Besteller einer ihm uns gegenüber obliegenden Zahlungspflicht nicht bei 
Fälligkeit nachkommt. Tritt einer dieser Fälle ein, werden zugleich unsere gesamten Forderungen gegen den Besteller, 
auch aus anderen Geschäften, sofort fällig; soweit wir Wechsel entgegengenommen haben, die noch nicht fällig sind, 
können wir sofortige Zahlung gegen Rückgabe der Wechsel verlangen.  

3.5 Soweit wir Schecks oder Wechsel entgegennehmen, geschieht dies immer nur zahlungshalber, nicht aber an Erfüllung 
statt. Wir haben in diesen Fällen nicht für die rechtzeitige Vorlage oder Protestierung einzustehen. Die Kosten der 
Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers; er hat diese Beträge auf Aufforderung unverzüglich zu 
erstatten. Wir sind berechtigt, Wechsel zurückzugeben, falls deren Annahme durch die deutsche Bundesbank 
verweigert wird.  

3.6 Der Besteller darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrechnen. Die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist dem Besteller nur gestattet, wenn sein Gegenanspruch auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ansonsten sind Aufrechnung 
und Zurückbehaltung ausgeschlossen. 

 

4.         Leistungsfristen und -termine & Haftung bei Verzug 

4.1 Für unsere Leistungen vereinbarte Fristen und Termine gelten nur annähernd, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden.  

4.2 Eine nur ihrer Dauer nach bestimmte Leistungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages an dem volle Einigung über alle 
Details des Auftragsinhaltes erzielt wird, frühestens mit der Annahme des Auftrages durch uns, jedoch nicht vor 
Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben und nicht vor Eingang einer 
etwa vom Besteller zu leistenden Anzahlung. 

4.3 Eine Lieferfrist oder ein Liefertermin gilt als gewahrt, wenn die Ware bis zum Ablauf der Frist unser Werk oder 
Verkaufslager verlassen hat oder in Fällen, in denen die Ware nicht versandt werden kann oder soll, dem Besteller 
eine Anzeige über unsere Lieferbereitschaft innerhalb der Lieferfrist zugegangen ist. 

4.4 Bei Fristen und Lieferterminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als "fix" bezeichnet sind, hat uns  der  
Besteller  nach  Überschreitung  eine  angemessene  Nachfrist  zur  Lieferung/Leistung  setzen.  Erst mit Ablauf dieser 
Nachfrist können wir in Verzug geraten. 

4.5 Verzögert  sich  die  Leistung  durch  Umstände,  die  außerhalb  unseres  persönlichen  Einflussbereiches  liegen (wie 
z.B. Krieg, Brand, Streik, Fehlen von Transportmitteln, allgemeiner Mangel an Versorgungsgütern, Betriebsstörungen 
u.Ä.), oder uns unverschuldet erst nach Vertragsschluss bekannt werden, verlängert sich die Leistungsfrist bzw. 
verschiebt sich der Leistungstermin um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit; das gilt auch 
für Verzögerungen, die dadurch eintreten, dass wir ohne eigenes Verschulden selbst nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig beliefert werden. Treten solche Umstände ein, nachdem wir in Verzug geraten sind, bleiben für diese Zeit 
die Verzugsfolgen ausgeschlossen. Nach Ablauf einer angemessenen Frist kann jede Vertragspartei von dem Vertrag 
zurücktreten. Wir werden den Besteller unverzüglich über das Vorliegen solcher Umstände informieren und im Falle 
unseres Rücktritts bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

4.6 Befinden wir uns mit der Leistung in Verzug, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten, sofern wir die 
Verzögerung zu vertreten haben. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von uns innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf der Lieferung besteht. Übt der Besteller 
seine Rechte nicht fristgerecht aus, so sind wir nicht mehr zur Lieferung der Kaufsache oder Nacherfüllung 
verpflichtet.  

4.7 Kommen wir in Schuldnerverzug, so ist unsere Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit für Verzögerungsschäden 
beschränkt auf eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzugs von je 0,5 % des Nettopreises, insgesamt 
jedoch höchstens 5 % des Nettopreises der verspätet erbrachten Leistung, die wegen des Verzugs nicht zweckdienlich 
genutzt werden konnte. Weitergehende Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 

4.8 Nach Ablauf eines Monats seit Absendung der Anzeige über unsere Lieferbereitschaft berechnen wir Lagergeld in 
Höhe von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat der Verzögerung.  

4.9 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige  Mitwirkungspflichten, können wir den uns dadurch 
entstehenden Schaden ersetzt verlangen und nach Setzung einer angemessenen Nachfrist und entsprechender 
Androhung über die Ware frei verfügen.  

4.10 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und für sich zu berechnen.  
4.11 Haben wir Teile nach Zeichnung oder Muster zu liefern, so darf die Liefermenge, die wir auch berechnen und die der 

Besteller zu bezahlen hat, die Bestellmenge um bis zu 10 %, mindestens jedoch zwei Stück pro Abmessung, über- oder 
unterschreiten. 

 

5.         Versicherung - Versand - Gefahrenübergang - Rücknahme von Verpackungen  

5.1 Warensendungen versichern wir auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers gegen die üblichen Transportgefahren, 
ausgenommen Lieferungen ins Ausland, durch Spediteure, unsere eigenen Fahrzeuge und Abholungen.  

5.2 Wenn wir keine besondere Versandvorschrift erhalten, versenden wir die Ware auf dem nach unserem Ermessen 
günstigsten Versandweg. Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers versandt.  

5.3 Die Gefahr des nicht von uns zu vertretenden Untergangs oder der nicht von uns zu vertretenden Verschlechterung 
der Ware geht mit der Verladung in unserem Werk oder, wenn die Ware nicht versandt werden kann oder soll, mit 

dem Empfang der Anzeige über unsere Lieferbereitschaft durch den Besteller auf den Besteller über. Das gilt auch bei 
Vereinbarung frachtfreier Lieferung oder bei Übernahme weiterer Leistungen, z.B. Aufstellung.  

5.4 Soweit wir nach der Verpackungsverordnung verpflichtet sind, Verpackungen zurückzunehmen, trägt der Besteller die 
Kosten für den Rücktransport der verwendeten Verpackungen. 

  

6.         Eigentumsvorbehalt  

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 
Forderungen aus bisherigen Verträgen. Zu den Forderungen gehören auch Scheck- und Wechselforderungen sowie 
Forderungen aus laufender Rechnung. Wird im Zusammenhang mit der Zahlung für uns eine Haftung aus Wechsel 
begründet, erlischt der Eigentumsvorbehalt erst, wenn unsere Inanspruchnahme aus dem Wechsel ausgeschlossen ist. 

6.2 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug oder wird erkennbar, dass unsere Zahlungsansprüche durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet sind, sind wir berechtigt, die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehaltes her 
zu verlangen. 

6.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. Der Kunde 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des Liefergegenstandes 
aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von dem Dritten eingezogen werden können. 

6.4 Der Besteller ist berechtigt, vorbehaltlich des aus wichtigem Grund zulässigen Widerrufs, über den 
Lieferungsgegenstand im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen. Unzulässig sind insbesondere 
Sicherungsübereignung und Verpfändung. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware darf nur dann vom Besteller 
an den Erwerber weitergegeben werden, wenn sich der Besteller mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht in 
Verzug befindet. Im Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller bereits jetzt sämtliche Ansprüche aus der 
Weiterveräußerung, insbesondere Zahlungsforderungen aber auch sonstige Ansprüche, die im Zusammenhang mit 
der Veräußerung stehen, in Höhe unseres Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) an uns ab. Der 
Besteller ist bis zu einem aus wichtigem Grund zulässigen Widerruf durch uns berechtigt, die abgetretenen 
Forderungen treuhänderisch einzuziehen. Der Weiterverkauf der Forderungen im Rahmen eines echten Factorings 
bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Aus wichtigem Grund sind wir berechtigt, die Forderungsabtretung auch im 
Namen des Bestellers den Drittschuldnern bekannt zu geben. Mit der Anzeige der Abtretung an den Drittschuldner 
erlischt die Einziehungsbefugnis des Bestellers. Im Fall des Widerrufs der Einziehungsbefugnis können wir verlangen, 
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Regelungen liegt insbesondere vor bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltpunkten für eine Überschuldung oder 
drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers.  

6.5 Be -und Verarbeitung des Liefergegenstandes durch den Besteller erfolgt stets für uns. Wir gelten als Hersteller im 
Sinne des § 950 BGB ohne weitere Verpflichtung. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen, verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Faktura-Betrages zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Waren. Für die durch Verarbeitung entstehende 
Sache gelten im Übrigen die Vorschriften wie für den Liefergegenstand.  

6.6 Für den Fall, dass der Liefergegenstand in der Weise mit beweglichen Sachen des Bestellers verbunden, vermischt 
oder vermengt wird, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Besteller uns hiermit 
schon jetzt das Miteigentum an der Gesamtsache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu dem Wert der 
anderen verbundenen, vermischten bzw. vermengten Sachen. Der Besteller verwahrt das Eigentum für uns 
unentgeltlich. Wird der Liefergegenstand mit beweglichen Sachen eines Dritten dergestalt verbunden, vermischt oder 
vermengt, dass die Sache des Dritten als Hauptsache anzusehen ist, so tritt der Besteller schon jetzt den ihm gegen 
den Dritten zustehenden Vergütungsanspruch in dem Betrag an uns ab, der dem auf den Liefergegenstand 
entfallenden Rechnungsendbetrag entspricht. Die durch Verbindung oder Vermischung entstandene neue Sache bzw. 
die uns zustehenden bzw. zu übertragenden (Mit-)Eigentumsrechte an der neuen Sache sowie die nach vorstehendem 
Absatz abgetretenen Vergütungsansprüche dienen in gleicher Weise der Sicherung unserer Forderungen wie der 
Liefergegenstand selbst. 

6.7 Soweit der Eigentumsvorbehalt oder die Forderungsabtretung aufgrund nicht abdingbarer ausländischer 
Rechtsvorschriften unwirksam oder undurchsetzbar sein sollten, gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der 
Forderungsabtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hiernach die Mitwirkung des 
Bestellers erforderlich, hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhalt der Sicherheit erforderlich 
sind. 

 

7.         Sachmängel 

7.1 Der Kunde hat bei Erhalt jede Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigung der Verpackung zu überprüfen. 
Beanstandungen sind uns unverzüglich in Textform zu übersenden. Bei der Versandperson ist durch den Kunden eine 
Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.  

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand unverzüglich zu untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich in 
Textform bei uns zu rügen. Die Verpflichtung zur Untersuchung und Rüge erstreckt sich auch auf Mengen- und 
Identitätsabweichungen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung in Textform gerügt werden. 
Verstößt der Kunde gegen die Verpflichtung zur unverzüglichen Untersuchung und Rüge, gilt der Liefergegenstand 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung in § 377 HGB als genehmigt. 

7.3 Soweit ein von uns zu vertretender Mangel vorliegt, sind wir zur Nacherfüllung berechtigt, indem wir nach unserer 
Wahl den Mangel beseitigen oder einen mangelfreien Liefergegenstand liefern. Von uns im Rahmen der Nachlieferung 
ersetzte Liefergegenstände werden unser Eigentum. Durch die Nacherfüllung beginnt keine neue Verjährungsfrist. 
Wird die Nacherfüllung von uns verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder dem Kunden unzumutbar, kann der Kunde 
weitergehende Rechte geltend machen, insbesondere Minderung oder Rücktritt verlangen.  

7.4 Zur Vornahme der Nacherfüllung hat uns der Kunde die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wir sind im 
Fall der Nacherfüllung verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Erhöhen sich diese Kosten dadurch, dass der 
Liefergegenstand an einen anderen Ort als den Anlieferort verbracht wurde, trägt diese Kosten der Kunde. Liegt 
tatsächlich ein Mangel nicht vor, können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
uns entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Kunden nicht erkennbar. 

7.5 Änderungen in der Konstruktion und/oder der Ausführung, die weder die Funktion noch den Wert des 
Liefergegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten und stellen keinen Mangel dar. Mängel, die den Wert 
und/oder die Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, begründen 
keine Mängelansprüche. 

7.6 Mängelansprüche des Kunden bestehen insbesondere nicht in den nachfolgenden Fällen: Üblicher Verschleiß, 
ungeeignete oder unsachgemäße Bedienung oder Nutzung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme, ungeeignete 
oder unsachgemäße Lagerung durch den Kunden oder Dritte; fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht 
ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Montagearbeiten, ungeeignete Einsatzbereiche; 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse; Mängel, die auf vom Kunden vorgegebenen oder bestimmten 
Konstruktionen oder vom Kunden vorgegebenen, bestimmten oder beigestellten Materialien oder auch sonstigen 
Beistellungen des Kunden beruhen. In diesen Fällen kommen Mängelansprüche des Kunden nur in Betracht, wenn der 
Kunde nachweist, dass die Mängel weder insgesamt noch teilweise durch die vorbezeichneten Einwirkungen 
verursacht worden sind. 

7.7 Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in 12 Monaten ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ab der Abnahme. Die gesetzlichen Verjährungsfristen gelten aber bei Sachen, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels 
und beim Rückgriff des Unternehmers (§ 445 b BGB) sowie bei Übernahme einer Garantie durch uns. Ebenso gelten 
die gesetzlichen Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz sowie bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung durch uns. 

 

8.        Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche  

8.1 Wir haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn es um die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten geht, welche sich aus der Natur des Vertrages ergeben oder deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet. Auch dann ist der Schadensersatz auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen sind bei leichter Fahrlässigkeit 
Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 

8.2 Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht für die Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln gilt die 
Haftungsbegrenzung zusätzlich nicht, wenn wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen haben. 

 

9.         Erfüllungsort - Gerichtsstand - Anwendbares Recht  

9.1 Erfüllungsort für sämtliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis, insbesondere Leistung und Rücknahme von 
Verpackungen und Zahlung ist Mönsheim. 

9.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über den und aus dem Vertrag, auch für Wechsel- und 
Scheckprozesse, ist Mönsheim. Wir haben jedoch das Recht, den Besteller auch in einem sonstigen für ihn geltenden 
Gerichtsstand zu verklagen. 

9.3 Bei Auslandsgeschäften unterliegt das ganze Vertragsverhältnis, soweit nicht zwingend eine andere Rechtsordnung 
eingreift, dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Abkommens der Vereinten Nationen über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 


